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Präambel 
 
Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Humanwissenschaften hat am 02.11.2023 gem. § 3 Abs. 1 der 
Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der TU Darmstadt (APB) die folgende Ordnung für das Lehramt 
Erweiterungsfach Sport mit den Bestandteilen  
 

1. Anhang I Studien- und Prüfungsplan 
2. Anhang II  Kompetenzbeschreibungen 
3. Anhang III  Modulbeschreibungen 

 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Rechtlicher Rahmen 
Rechtliche Grundlagen dieser Ordnung für das Lehramt Erweiterungsfach Sport sind 
 

• das Hessische Hochschulgesetz (HessHG) i. d. F. vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021, S. 931 f), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 2024 Nr. 56); 

• das Hessische Lehrkräftebildungsgesetz (HLbG) vom 28. September 2011 (GVBI. I S. 590), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Mai 2022 (GVBl. S. 286);  

• die Verordnung zur Umsetzung des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes (HLbGDV) vom 
28. September 2011 (GVBl. I S. 615), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
28. März 2023 (GVBl. S. 183, 217) 

 
Studienvoraussetzungen 
Es gelten die Bestimmungen zum Hochschulzugang nach §§ 60 ff. HessHG. Die Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen und/oder an anderen Hochschulen erworben 
wurden, wird nach § 60 HLbG geregelt. 
 
Das Lehramtsstudium des Erweiterungsfaches zur Vorbereitung der Erweiterungsprüfung i. S. d. 
§ 33 HLbG setzt den Nachweis des Studiums eines Studiengangs Lehramt an Gymnasien mit dem 
angestrebten Abschluss Erste Staatsprüfung, das Studium eines Studiengangs mit dem angestrebten 
Abschluss Bachelor of Education (B.Ed.) oder Master of Education (M.Ed.) oder eine erfolgreich 
absolvierte Erste Staatsprüfung für das Lehramt bzw. den Abschluss Master of Education voraus. 
 
Studierenden der Studiengänge Gewerblich-technische Bildung/Berufliche Bildung mit dem Abschluss 
Bachelor of Education ist es nicht möglich, das gewählte Erweiterungsfach ebenfalls als Fach im 
Studiengang Lehramt an beruflichen Schulen mit dem Abschluss Master of Education zu wählen. Ein 
Studium desselben Faches im Lehramtsstudium des Erweiterungsfaches sowie im Studiengang Lehramt 
an beruflichen Schulen (M.Ed.) ist ausgeschlossen. 
 
Ausführungsbestimmungen zu den APB 

zu § 2 (1): Akademische Grade 
Das Lehramtsstudium des Erweiterungsfaches Sport wird vom Fachbereich Humanwissenschaften der 
TU Darmstadt getragen. 

Nach erfolgreichem Studium im Lehramt Erweiterungsfach Sport wird kein akademischer Grad 
verliehen, es kann die Zulassung zur Erweiterungsprüfung gem. § 33 HLbG bei der hessischen 
Lehrkräfteakademie beantragt werden. 
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zu § 3 (4): Regelstudienzeit 
Es ist für das Studium im Lehramt Erweiterungsfach Sport von einer Studiendauer im Umfang von vier 
Semestern auszugehen, es besteht aus einem Erweiterungsfach.  

Das Studium im Lehramt Erweiterungsfach Sport hat keine Auswirkung auf die Regelstudienzeit des 
Studiums eines Studiengangs mit dem Ziel der Ersten Staatsprüfung bzw. des Abschlusses Bachelor of 
Education und Master of Education; zudem begründet ein Studium im Lehramt Erweiterungsfach Sport 
keine Fristverlängerungen in den zuvor genannten Studiengängen. 

 

In der Satzung über das Eignungsfeststellungsverfahren (Anhang IV) sind festgelegt: 

• Fähigkeiten und Kenntnisse, die für das gewählte Studium vor der Einschreibung 
nachgewiesen werden müssen 

• Form, Einzelheiten und Bewertungskriterien des Eignungsfeststellungsverfahrens 

zu § 5 (3), (4): Module, Bestandteile und Art der Prüfung 
In Anhang I dieser Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, sind die Art 
(Fachprüfung, Studienleistung), der Umfang, die Anzahl und die Form oder die Kategorie der Prüfung 
sowie die Gewichtung, mit der deren Bewertung in die Gesamtnote des Moduls einfließt, festgelegt. 

Prüfungen, die in anderen Fachbereichen abgelegt werden, richten sich nach den Bestimmungen der 
anbietenden Fachbereiche der TU Darmstadt. 

zu § 11 (4): Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen – Unterrichtssprache 
Unterrichtssprache des Lehramtsstudiums im Erweiterungsfach ist Deutsch. 

Einzelne Module/Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache angeboten werden. Hierauf wird 
in der Modulbeschreibung hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass wissenschaftliche Literatur in 
Englisch zu lesen und zu bearbeiten ist. 

zu § 18: Zulassungsvoraussetzungen 
Die ggf. vorhandenen Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen oder Modulen sind in Anhang I zu 
diesen Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, sowie in Anhang III, den 
Modulbeschreibungen, festgelegt. 

zu § 22 (1): Durchführung der Prüfungen – Dauer der mündlichen Prüfung 
Die Dauer der mündlichen Prüfung (mind. 15 min. pro Person und Prüfung) ist jeweils in Anhang I zu 
diesen Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, festgelegt. 

zu § 22 (5): Durchführung der Prüfungen – Dauer der Aufsichtsarbeit 
Die Dauer der Aufsichtsarbeit (mind. 45 min.) ist jeweils in Anhang I zu diesen Ausführungs-
bestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, festgelegt. 

zu § 23: Abschlussarbeit 
Im Fach des Erweiterungsstudiums wird keine wissenschaftliche Hausarbeit angefertigt. 

 

 

zu § 3a (5) Eignungsfeststellungsverfahren 
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zu § 25 (1), (3): Bildung und Gewichtung der Noten 
Das Bewertungssystem jeder Prüfungsleistung ist in Anhang I zu diesen Ausführungsbestimmungen, dem 
Studien- und Prüfungsplan, festgelegt. Ebenso ist im Studien- und Prüfungsplan festgelegt, mit welchem 
Gewicht die Noten der Fachprüfungen und Studienleistungen in die Modulnote eingehen. 

zu § 28 (2): Gesamtnote 
Für das Studium im Lehramt Erweiterungsfach Sport wird seitens der TU Darmstadt keine Gesamtnote 
vergeben, § 29 HLbG gilt nicht. 

 

Artikel 2  
 
Anhang I Studien- und Prüfungsplan 
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Anhang II Kompetenzbeschreibungen
Das Lehramtsstudium im Fach Sport ist berufsqualifizierend und beinhaltet fachwissenschaftliche,
fachdidaktische und fachpraktische Studienanteile. Zentrale Kompetenzen in der
fachwissenschaftlichen Ausbildung sind:

1. Kenntnisse der Inhalte, Konzepte und Strukturen der Sportwissenschaft und selbständige
Ableitung fachspezifischer Fragestellungen

2. Reflexion fachwissenschaftlicher Begriffs-, Modell- und Theoriebildungen sowie
exemplarische Anwendung ihrer Systematik

3. Beschreibung, Anwendung und Beurteilung sportwissenschaftlich relevanter Forschungsmethoden
4. Erschließung und Reflexion fachwissenschaftlicher Forschungsergebnisse in Bezug auf das

spätere Berufsfeld

Zentrale Kompetenzen in der fachdidaktischen Ausbildung sind:

1. Begründung sportwissenschaftlich relevanter Erziehungsziele sowie Reflexion ihrer Entwicklung
im historisch-gesellschaftlichen Kontext

2. Kenntnis unterschiedlicher fachdidaktischer Konzepte und Vermittlungsmethoden
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Anhang III Modulbeschreibungen
Die Modulbeschreibungen werden als Modulhandbuch gemäß § 1 Abs. (1) der Satzung der Technischen
Universität Darmstadt zur Regelung der Bekanntmachung von Satzungen der Technischen Universität
Darmstadt vom 18. März 2010 elektronisch veröffentlicht.
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Anhang IV Satzung Eignungsfeststellungsverfahren
Es gilt für das Eignungsfeststellungsverfahren im Lehramtsstudium des Ergänzungsfaches Sport
die Ordnung über den Nachweis der sportlichen Leistungsfähigkeit für alle Studiengänge im Fach
Sport und Sportwissenschaft an der TU Darmstadt – Sporteignungsprüfung vom 11.03.2021
veröffentlicht in der Satzungsbeilage 2021-IV

(https://www.intern.tudarmstadt.de/media/dezernat_ii/satzungsbeilagen/SB_2021-IV.pdf)
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Artikel 3 

 

In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am 01.06.2025 in Kraft, das Studienangebot nach dieser Ordnung beginnt zum 

01.10.2025. Sie wird in der Satzungsbeilage der TU Darmstadt veröffentlicht. 

 

Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Ordnung vom 19.10.2017 (Satzungsbeilage 2018 - IV) gemäß 

§ 38a außer Kraft. 

 

Darmstadt, 19. März 2025 

 

 

gez.  

Prof. Dr. Petra Grell 
Die Dekanin des Fachbereichs Humanwissenschaften  

der TU Darmstadt 
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